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Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 15.01.2011 (GVBI. I S. 46, 180), 
Hess. Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786). 
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2 Textliche Festsetzungen (BauGB/BauNVO)  
 
2.0.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB gilt für die baulichen Anlagen innerhalb der Schutzstreifen der 

Hochspannungsle itung: 
 Die unten aufgeführten Schutzstreifenbereiche können als Gewerbeflächen ausgewiesen werden, 

wenn an jeder Stelle folgende Bauhöhen über unverändertem Geländeniveau eingehalten werden: 
 
 -  Bereich Maste 13 – 14 (Bl.4114): max. 8,00 m ü. EOK (132,32 m ü. NN) 

- Bereich Maste 14 – 15 (Bl.4114): max. 5,00 m ü. EOK (130,48 m ü. NN) 
- Bereich Maste 4 – 5     (Bl.0142): max. 5,00 m ü. EOK (135,20 m ü. NN) * 
-  Bereich Maste 5 – 6     (Bl.0142): max. 4,00 m ü. EOK (134,60 m ü. NN) * 
-  Bereich Maste 6 – 7     (Bl.0142): max. 3,00 m ü. EOK (133,40 m ü. NN) * 
 
Folgende Maste müssen von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freigehalten werden: 
 
-  Maste 13 und 14 der Bl. 4114: 

In einem Umkreis von 25,00 m Radius 
 
-  Maste 5, 6 und 7 der Bl. 0142: 

In einem Umkreis von 15,00 m Radius * 
 

Die geplanten Erschließungsstraßen und Wege werden maximal auf vorhandenem Geländeniveau 
angelegt. 
 
*Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB gelten die Festsetzungen zum 
Schutzstreifen und zur Baufreihaltezone nur bis zum Abbau der 110 kV Freileitung. Verkabelung ist 
vorgesehen. 

 
2.0.2 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 3 BauNVO gilt für die Gewerbe- und 

Industriegebiete: 
 

Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit unzu-
lässig. 

 
2.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO gilt für die Gewerbe- und Industriegebiete

gemäß §§ 8 und 9 BauNVO: 
 
Die Errichtung von Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der in diesem Gebiet produzie-
renden und weiterverarbeitenden Betrieben zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen untergeordne-
ten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten Betriebsfläche einnimmt. 

 
2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO gilt für 

das MI, GE1, GE2 und GI gemäß §§ 6, 8 und 9 BauNVO:  
 
Die zulässige Grundfläche darf um bis zu 50 v.H. durch Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, überschritten werden, höchstens jedoch bis zu 
einer GRZ von 0,8. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird abweichend bestimmt, das eine Über-
schreitung im geringfügigen Ausmaß (bis 0,9) für wasserdurchlässig befestigte Stellplätze im GE2 
und GI zulässig ist. 

 
2.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 Abs. 1 BauNVO:  

 
Garagen und untergeordnete Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig; ausgenommen sind technische Anlagen sowie Stell-, Lagerplätze und Regenwasser-
zisternen, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. Im Bereich der Flächen gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB sind bauliche Anlagen grundsätzlich unzulässig.  
 

2.4 Landschaftspflegerische und eingriffsminimierende Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 
25 BauGB: 

 
2.4.1 Im Bereich der Erschließungsstraßen ist im Abstand von 30,00 m ein standortgerechter, einheimi-

scher Laubbaum 2. Ordnung anzupflanzen. Artenauswahl siehe Liste unter 2.8. Im Bereich künftiger 
Zufahrten zu den Grundstücken kann die Baumpflanzung um 10,00 m versetzt werden. 

 
2.4.2 Gehwege, Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätze und Hofflächen sind auf den Baugrundstücken in 

wasserdurchlässiger Weise zu befestigen, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder 
weitfugigem Pflaster. Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. 
Ausnahmsweise kann im begründeten Einzelfall (Betriebssicherheit, Belastungsfähigkeit, boden- und 
wasserschutzrechtliche Bestimmungen) hiervon abgesehen werden. Das dort anfallende Nieder-
schlagswasser ist dem Schmutzwasserkanal zuzuführen. 

 
2.4.3 Stellplätze sind durch einheimische geeignete Bäume, Hecken und Sträucher zu umpflanzen. Für je 

6 Stellplätze ist mindestens ein standortgerechter einheimischer Laubbaum (Stammumfang mindes-
tens 10/12 cm, gemessen in 1,00 m Höhe) in einer unbefestigten Baumscheibe von 6,00 m² zu 
pflanzen und dauernd zu unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000,00 m² befestigter Fläche sind 
zusätzlich durch eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen.  

 
2.5 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB: 
 
2.5.1 Anpflanzung von großkronigen Laubbäumen gem. Plankarte / Laubbäume 1. Ordnung (Hochstäm-

me, Mindest-Pflanzqualitäten: 3 xv., m.B., STU 14-16 cm). 
 

Quercus robur   -  Stieleiche 
Quercus petraea   -  Traubeneiche 
Acer pseudoplatanus  -  Bergahorn 
Tilia cordata   -  Winterlinde 

 
Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende Baum-
scheibe > 6 qm je Baum vorzusehen.  

 
2.5.2 Die Anpflanzungsfläche (Zeichenerklärung 1.2.7.2) ist unter Verwendung von heimischen und stand-

ortgerechten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Der Anteil der Bäume 1. und 2. Ordnung be-
trägt für die Gesamtpflanzung 30 v. H. der Einzelpflanzen, die Pflanzdichte beträgt 1 Strauch  
2,00 m² und 1 Baum 6,00 m². Sträucher sind in Gruppen von jeweils 6-8 Exemplaren einer Art zu 
pflanzen. Artenliste siehe unter Ziffer 2.8. Die Randbereiche der Pflanzfläche sind als Krautsaum mit 
einer Breite von 1,50 m zu entwickeln und nicht häufiger als einmal jährlich zu mähen.  

 
2.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 
 
2.6.1 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für den Feldhamster 
 

Im Bereich der Gemarkung Hochheim (Fl. 65, Flst. 64/2, 65, 66, 74 tlw., 114, 115, 117, 118/1, Fl. 58, 
Flst. 74 tlw., 118/2) und der Gemarkung Flörsheim-Wicker (Fl. 40, Flst. 51) werden Ausgleichsmaß-
nahmen für den Feldhamster vertraglich gesichert. Ziel der Ausgleichsmaßnahmen ist die Schaffung 
von insgesamt 65 Feldhamster-Sommerbauen sowie die entsprechende Bewirtschaftung der Fläche 
i.S. des Artenschutzes. Verwiesen wird auf die Verträge, die Teil der Verfahrensunterlagen sind, so-
wie auf die Ausführung im Anhang der Begründung / Umweltbericht (Umsetzung der Ausgleichs-
maßnahmen zum Feldhamster, Büro Gall, Freiraumplanung und Ökologie, 04/2010) (siehe auch 
Hinweise unter 6. und Übersichtskarte auf Karte 2 von 2). 
 

2.6.2 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche 
 

Im Bereich der Gemarkung Hochheim (Fl. 65, Flst. 64/2, 65, 66, 74 tlw., Fl. 59, Flst. 125) und der 
Gemarkung Flörsheim-Wicker (Fl. 40, Flst. 51) werden Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche 
vertraglich gesichert. Ziel der Ausgleichsmaßnahmen ist die Schaffung der Voraussetzungen für ins-
gesamt 6 zusätzliche Feldlerchen-Brutreviere. Verwiesen wird auf die Verträge, die Teil der Verfah-
rensunterlagen sind, sowie auf die Ausführung im Anhang der Begründung / Umweltbericht (siehe 
auch Hinweise unter 6. und Übersichtskarte auf Karte 2 von 2). 

 
2.7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 
 
2.7.1. Entwicklungsziel: Ortsrandeingrünung  
 

 Maßnahme: Die Fläche ist unter Verwendung von heimischen und standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern zu bepflanzen. Der Anteil der Bäume 2. Ordnung beträgt für die Gesamtpflanzung 30 v. 
H. der Einzelpflanzen, die Pflanzdichte beträgt 1 Strauch 2,00 m² und 1 Baum 6,00 m². Sträucher 
sind in Gruppen von jeweils 6-8 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Artenliste siehe unter Ziffer 2.7. 
Bäume 1. Ordnung sollen aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht zur Verwendung kommen. Die 
Randbereiche der Pflanzfläche (10% der Fläche) sind als Krautsaum zu entwickeln und nicht häufi-
ger als einmal jährlich spät (ab 1. Oktober) zu mähen. Ausnahme: Im Bereich des Mischgebietes, 
Parzelle 152, sind keine Laubbäume anzupflanzen. Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Aus-
gleichs für die Zauneidechse ist entlang der Fläche alle 100 m ein 3 m² großer Lesesteinhaufen an-
zulegen, der dauerhaft von Gehölzen freizuhalten ist (siehe auch Hinweise unter 6.). 

 
2.7.2 Entwicklungsziel: Ortsrandeingrünung 
 

Maßnahme: Begrünung und Entwicklung der Flächen unter Beachtung der Vorgaben der RWE 
Transportnetz Strom GmbH und der Süwag. Mindestens 50 % der Fläche sind als Krautsaum zu 
entwickeln und nicht häufiger als einmal jährlich zu mähen. 
Insbesondere die Flächen, die gemäß 1.2.8.4 von jeglicher Bebauung / Bepflanzung freizuhalten 
sind, sind ausschließlich als Krautsaum zu entwickeln. 

 
In den übrigen Schutzstreifenbereichen der Leitungen dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenom-
men werden, die eine Endwuchshöhe von maximal 5,00 m erreichen. Der Begründung ist beispiel-
haft eine Gehölzliste mit entsprechenden Endwuchshöhen beigefügt. Die Anpflanzungen sollen sich 
auf einheimische und standortgerechte Gehölze beschränken. Bäume 1. Ordnung sollen aus arten-
schutzrechtlichen Gründen nicht zur Verwendung kommen. 
 
Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Ausgleichs für die Zauneidechse ist entlang der Fläche alle 
100 m ein 3 m² großer Lesesteinhaufen anzulegen, der dauerhaft von Gehölzen freizuhalten ist (sie-
he auch artenschutzrechtliche Hinweise unter 6.). 

 
2.7.3 Entwicklungsziel: Trockenvegetation 
 

Maßnahme: Im Bereich der Fläche sind Steinriegel und Trockenmauern anzulegen, die einen Min-
destflächenanteil von 10 % einnehmen. Zudem ist auf einer Fläche von 100,00 m² ein Steingarten 
anzulegen. Die übrigen Flächen sind nicht häufiger als einmal jährlich zu mähen (ab August) und 
durch locker verteilte Anpflanzung von Einzelbüschen (Hundsrose - Rosa canina und Gemeiner Li-
guster – Ligustrum vulgare) strukturreich zu gestalten. Die gemäß 1.2.8.4 von jeglicher Bebauung  
und Gehölzbepflanzung freizuhaltenden Flächen sind zu beachten.  
 

2.8 Artenauswahl des Pflanzgutes (Empfehlung)* 
, 

 Bäume 1.Ordnung 
 Acer platanoides - Spitzahorn 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
 Carpinus betulus - Hainbuche  
 Fagus sylvatica - Rotbuche  
 Quercus robur - Stieleiche 
 Tilia cordata - Winterlinde 
 Tilia platyphyllos  - Sommerlinde 
 Fraxinus excelsior - Esche 
 Juglans regia - Walnuss 
 
 

 Bäume 2.Ordnung 
 Acer campestre - Feldahorn 
 Prunus avium - Vogelkirsche 
 Prunus padus - Traubenkirsche 
 Salix caprea  -  Salweide 
 Pyrus pyraster -  Wildbirne 
 Sorbus aria -  Mehlbeere 
 
 sowie bewährte standortgerechte einheimische Obstbaumsorten 

 Sträucher 
 Amelanchier ovalis - Felsenbirne 
 Cornus sanguinea  - Roter Hartriegel 
 Corylus avellana  -  Hasel 
 Viburnum opulus  - Gew. Schneeball 
 Crataegus monogyna und laevigata  - Weißdorn 
 Euonymus europaea  -  Pfaffenhütchen 
 Lonicera xylosteum  -  Heckenkirsche 
 Sambucus nigra  - Schw. Holunder 
 Rosa canina  - Hundsrose 
 
 Kletterpflanzen 
 Clematis vitalba - Gem. Waldrebe  
 Hedera helix - Efeu  
 Humulus lupulus - Hopfen 
 Lonicera caprifolium - Geißblatt 
 Parthenocissus  
 tricuspidata "Veitchii" - Wilder Wein  
  
 * keine Festsetzung 
 Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird verwie-

sen.  
 
2.9 Die nach § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Böschungen, 

Stützmauern und Abgrabungen haben die Angrenzer auf ihren Grundstücken zu dulden und zu ges-
talten, soweit dies nicht innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen angelegt werden kann.  

 
2.10 Zuordnung gemäß § 9 Abs. 1a BauGB 
 

Zusätzlich zu den unter 2.6 und 2.7 aufgeführten Maßnahmen werden den durch den Bebauungs-
plan vorbereiteten Eingriffen in Natur und Landschaft insgesamt 1.717.770 Ökopunkte aus den 
nachfolgend genannten Maßnahmen des Ökokontos der Stadt Hochheim zugeordnet. 
 
a) Aufforstungsfläche am Käsbach, Maßnahme: Anlage eines Hainbuchen-Eichen-Mischwaldes, zu-
geordnete Punktzahl: 279.564 Punkte 
 
b) Ausgleichsfläche „Gleisdreieck“ (Biotopentwicklungskonzept), Maßnahmen: Extensivgrünland, 
Erweiterung eines Feuchtgebietes („Kammmolchteich“), Modellierung eines Trockenhügels, Gehölz-
pflanzungen), zugeordnete Punktzahl: 263.284 Punkte 
 
c) Ausgleichsfläche Ostflanke an der Deponie, Maßnahme: Ruderalfluren, Geröllstrukturen, Sukzes-
sion, Streuobstwiese, zugeordnete Punktzahl: 1.174.922 Punkte 
 
Von den insgesamt zugeordneten Ausgleichsmaßahmen (2.6, 2.7 und o.g. Ökokontomaßnahmen) 
entfällt ein Anteil von 14 % auf die künftigen Eingriffe im Industriegebiet (GI), von 54 % auf die künf-
tigen Eingriffe in den Gewerbegebieten (GE), von 12 % auf die künftigen Eingriffe im Mischgebiet 
(MI) und von 20 % auf die künftigen Eingriffe im Bereich der öffentlichen Erschließungsstraßen. 
 
Hinweis: 
Der nicht für den Ausgleich des vorliegenden Bebauungsplans benötigte Anteil der in Plankarte 3 
dargestellten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft wird dem städtischen Ökokonto zugeordnet (352.675 Punkte). Dies entspricht einem 
Flächenanteil an der Maßnahme von 12.966 m², welcher in Plankarte 3 entsprechend dargestellt 
bzw. abgegrenzt ist. 

 
 
 
 
3 Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetz ungen (§ 9 Abs. 4  BauGB 

i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO - Integrierte Orts- und Gest altungssatzung):  
 
3.1 Dachgestaltung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO: 
 
3.1.1 Für das Gewerbe- und Industriegebiet gilt:  
 

• Bei Gewerbe- und Industriebauten sowie sonstigen baulichen Anlagen sind Dachneigungen von  
0° - 20° zulässig. 

• Bei Büro- und Verwaltungsgebäuden sind Sattel-, Walm-, Shed- , Flach- und Pultdächer (auch ver-
setzte) mit einer Dachneigung von 0° - 40° zulässig .  

• Extensive Dachbegrünung und Solaranlagen sind ausdrücklich zulässig.  

3.1.2 Für das Mischgebiet gilt:  

• Zulässig sind Sattel-, Walm- und Pultdächer (auch versetzte) mit einer Dachneigung von 15°- 40°. 
Flachdächer sind zulässig, sofern sie begrünt werden. 

• Bei Garagen, überdachten PKW-Stellplätzen und Nebenanlagen i.S.v. §§ 12 und 14 BauNVO sind 
Dächer mit einer Dachneigung unter 15° sowie Flachd ächer zulässig, sofern diese extensiv begrünt 
werden. 

• Zur Dacheindeckung sind rote, schwarze oder anthrazit, nicht glänzende Farbtöne zu verwenden.  
 

3.2 Werbeanlagen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO: 
 
• Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die jeweilige Traufhöhe nicht überschreiten und müssen sich 

insgesamt dem Gebäude unterordnen.  
• Die maximale Schrifthöhe beträgt 1,50 m.  
• Fremdwerbung ist unzulässig. 
• Lichtwerbungen in Form von Blink- oder Lauflichtern sind unzulässig. 
• Werbeanlagen auf Dachflächen sind unzulässig.  

 
3.3 Einfriedungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO: 
 
3.3.1 Für das Gewerbe- und Industriegebiet gilt:  

 
Zulässig sind ausschließlich gebrochene Einfriedungen (Drahtgeflecht, Stabgitter, Streckmetall etc.) 
bis zu einer Höhe von max. 2,00 m über Geländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkeltem Über-
steigschutz in Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflan-
zen gemäß Artenliste. Pflanzdichte: 1 Laubstrauch 5,00 m². 
 

3.3.2  Für das Mischgebiet gilt: 
 
Einfriedungen sind als Laubhecke, naturbelassene Holzzäune oder aus Drahtgeflecht i.V. mit Laub-
strauchhecken oder Kletterpflanzen zu errichten. Pflanzdichte: 1 Laubstrauch 5,00 m². Die straßen-
seitige Einfriedung darf eine mittlere Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. 

 
3.4 Grundstücksfreiflächen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO:  
 
3.4.1 Für das Gewerbe- und Industriegebiet gilt:  

 
Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es 
gelten 1 Baum 50,00 m², ein Strauch 5,00 m², Artenliste siehe unter 2.8. Die gemäß Bauplanungs-
recht vorzunehmenden Anpflanzungen können zur Anrechnung gebracht werden.  
 

3.4.2 Für das Mischgebiet gilt: 
 
Mind. 40 % der Grundstücksfreiflächen sind mit standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es 
gelten 1 Baum 50,00 m², ein Strauch 5,00 m², Artenliste siehe unter 2.8. Die gemäß Bauplanungs-
recht vorzunehmenden Anpflanzungen können zur Anrechnung gebracht werden.  
 

 
 
 
4 Nachrichtliche Übernahmen   
 
4.1 Die Leitungsschutzstreifen im Bereich der Freileitungen gemäß Plankarte sind von baulichen Anla-

gen (Hochbauten) gemäß den Schutzbestimmungen der RWE freizuhalten.  
 
4.2 Gemäß § 55 Abs. 2 WHG: 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange ent-
gegenstehen. 
Verwiesen wird auch auf § 37 Abs. 4 HWG. 

 
4.3 Kampfmittelräumdienst 

Zu den Plankarten 1, 2 und 4: Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden 
Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bom-
benabwurfgebiet und im Bereich von ehemaligen Flakstellungen befindet. 
 
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen wer-
den. 

 
 
 
 
5 Hinweise  
 
5.1 Von den einzelnen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitung sind der RWE Bauunterlagen (Lage- 

und Höhenpläne) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Ver-
einbarung mit dem Grundstückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen im 
Schutzstreifen bzw. in unmittelbarer Nähe dazu bedürfen der Zustimmung der RWE. 

 
Durch höherwachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungsschutz-
streifen angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch die 
Hochspannungsfreileitungen beschädigt werden. Aus diesem Grund bitten wir Sie zu veranlassen, 
dass in diesen Bereichen Gehölze zur Anpflanzung kommen, die in den Endwuchshöhen gestaffelt 
sind. Anderenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung erforderlich. 
 
Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Leitungen gefährdende Höhe er-
reichen, ist der Rückschnitt durch den Grundstückseigentümer/den Bauherrn auf seine Kosten 
durchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundstückseigentümer/der Bauherr der vorge-
nannten Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht 
nach, so ist die RWE Transportnetz Strom GmbH berechtigt, den erforderlichen Rückschnitt zu Las-
ten des Eigentümers/des Bauherrn durchführen zu lassen. 

 

 
Für Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen ist jederzeit die Zugänglichkeit zu den Leitungen und 
den Masten in einer Breite von 4,00 m auf den Grundstücken zu gewährleisten. Alle die Leitungen 
gefährdenden Maßnahmen sind untersagt. 
 

5.2 Im Plangebiet befinden sich Ferngasleitungen mit einem 14,00 m breiten Schutzstreifen. 
 
5.3 RP Darmstadt – Kampfmittelräumdienst 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass 
sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet und im Bereich von 
ehemaligen Flakstellungen befindet. 
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen wer-
den. 
Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggfls. nach Abtrag des Oberbodens) 
ist daher vor Beginn der geplanten Bauarbeiten auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen 
bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei sollgrundsätzlich eine EDV-gestützte Datenauf-
nahme erfolgen.  
Weitere Ausführungen siehe Begründung! 

 
 
 
 
6 Artenschutzrechtliche Hinweise  
 
6.1 Bauzeit 
 

Zum Schutz von Vogelnestern soll die Räumung der Baufelder außerhalb der Brutzeit (etwa Mitte 
März bis Mitte August) durchgeführt werden. Zum Schutz von Zauneidechsen und ihren Gelegen soll 
die Räumung der Baufelder auf den Winter beschränkt werden, nachdem die Eidechsen zuvor eva-
kuiert wurden. Hieraus ergibt sich ein Zeitfenster für den Beginn von Baumaßnahmen in der Zeit von 
etwa Oktober bis Mitte März. Darüber hinaus sind bei Gehölzrodungen die Vorgaben des § 39 Abs. 
5 Nr. 2 BNatSchG beachtlich (Tabuzeitraum 1. März bis 30. September). 
 

6.2 Feldhamster 
 

Empfehlung: Ein dauerhaftes Brachfallen von Flächen vor Beginn baulicher Maßnahmen ist soweit 
als möglich zu verhindern. Gerade junge Brachen und sogar Erdaushub können auf Feldhamster 
hoch attraktiv wirken. Unter Umständen wäre dann mit einem deutlich erhöhten Aufwand für Tierret-
tung und Umsiedlung zu rechnen. Zukünftige Bauflächen sollten folglich möglichst lange bewirt-
schaftet werden und danach einer regelmäßigen Mahd / Mulchen unterzogen werden. 
 
Vermeidungsmaßnahme 1 (Konflikt: Tötung, Verletzung von Tieren): Tierrettung und Umsiedlung: 
Aus dem Baugebiet sind vor Beginn der Baumaßnahmen alle Feldhamster zu fangen und fachge-
recht in geeignete Flächen (Ausgleichsflächen, siehe Festsetzung 2.6.1) umzusiedeln. Sofern die 
Bebauung abschnittsweise erfolgt, wird eine abschnittsweise Tierrettung erforderlich. Geeignete 
Ausgleichsflächen sind vor Beginn der Tierrettung zur Verfügung zu stellen (siehe unten stehenden 
Punkt „Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“). 
 
Vermeidungsmaßnahme 2 (Konflikt: Strukturelle Verschlechterungen im Lebensraum): Sofern es zu 
Umlegungsverfahren im Rahmen einer begleitenden Flurneuordnung kommt, hat diese den Belan-
gen des Feldhamsterschutzes Rechnung zu tragen. Das betrifft vor allem die Größe der neu zu bil-
denden Schläge, die nicht größer sein dürfen als zuvor. Ansonsten wären begleitende Maßnahmen 
(z.B. Schaffung von Feldrainen) vorzusehen. 
 
Vermeidungsmaßnahme 3 (Konflikt: Förderung von Feinden): Alle Maßnahmen – insbesondere 
auch die zur Grünordnung und zum Ausgleich – sind im Offenland so zu gestalten, dass dadurch ei-
ne Förderung von Fressfeinden des Feldhamsters vermieden wird. So ist zur Eingrünung des Ge-
werbegebiets auf die Pflanzung großkroniger Bäume als potentieller Brutplatz und Ansitzwarte für 
Greifvögel zu verzichten. 
 
Vermeidungsmaßnahme 4 (Konflikt: Zerschneidungswirkungen): Kleintierdurchlässe und Leiteinrich-
tungen: Zur Querung der Frankfurter Straße in dem Korridor östlich der späteren B40neu sowie an 
der B40neu werden Leiteinrichtungen und Kleintierdurchlässe den Austausch zwischen den mittel-
fristig entstehenden Teilpopulationen ermöglichen. Diese Einrichtungen werden im Zuge des Baus 
der B40neu umgesetzt. 
 

Übersichtskarte (Maßstab 1: 25.000) 

Plankarte 1 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: Die in der Festsetzung 2.6.1 benannten Ausgleichsmaßnah-
men für den Feldhamster sind zeitlich so umzusetzen, dass sie zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam 
sind. 
 
Monitoring: Die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für den Feldhamster sind durch ein 
entsprechendes Monitoring einschließlich Nullmonitoring (Feststellung des Feldhamster-Ausgangs-
bestands auf den Ausgleichsflächen vor Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen) zu begleiten. 

 
6.3 Feldlerche 

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: Für die Feldlerche werden durch die in Festsetzung 2.6.2 
benannten Ausgleichsmaßnahmen in Form von Ackerbrachstreifen geeignete Habitatstrukturen neu 
entwickelt, um die Möglichkeiten zum Ausweichen in die Umgebung zu verbessern. Die vertraglich 
geregelten Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche sind je nach Baufortschritt sukzessive zeitlich 
vorlaufend umzusetzen. 
 
Monitoring: Die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche sind durch ein ent-
sprechendes Monitoring einschließlich Nullmonitoring (Feststellung des Feldlerchen-Ausgangs-
bestands auf den Ausgleichsflächen vor Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen) zu begleiten. 
 

6.4 Zauneidechse 
 

Vermeidungsmaßnahme (Konflikt: Tötung, Verletzung von Tieren): Tierrettung und Umsiedlung: Aus 
dem Baugebiet sind vor Beginn der Baumaßnahmen alle Zauneidechsen zu fangen und fachgerecht 
in geeignete Flächen (siehe Festsetzungen 2.7.1 und 2.7.2) umzusiedeln. Sofern die Bebauung ab-
schnittsweise erfolgt, wird eine abschnittsweise Tierrettung erforderlich. Geeignete Ausgleichsflä-
chen sind vor Beginn der Tierrettung zur Verfügung zu stellen (siehe unten stehenden Punkt „Vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen“). 
 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: Für die Zauneidechse werden im Bereich der künftigen 
Eingrünungen des Gebietes (Festsetzungen 2.7.1 und 2.7.2) in Form von Krautsäumen und 
Lesesteinhaufen geeignete Habitatstrukturen neu entwickelt. Die im Gebiet entlang der Säume und 
Feldwege vorhandenen Tiere sind je nach Baufortschritt sukzessive in die dann jeweils mit Vorlauf 
herzustellenden Ausgleichsbereiche umzusiedeln. Vor Beginn der jeweiligen Umsiedlung sollte die 
ungefähre Anzahl der umzusiedelnden Individuen erfasst werden, um Größe und Ausstattung der 
der Umsiedlungsflächen innerhalb der Ausgleichsbereiche planen zu können. Die 
Umsiedlungsflächen sollten vorzugsweise am Süd- bzw. Ostrand des Plangebietes hergerichtet 
werden. Die Einzelheiten der Gestaltung (keine Gehölze im Bereich der Lesesteinhaufen, Maßnah-
men zur Verhinderung der Rückwanderung etc.) sind mit der Unteren Naturschutzbehörde vor Um-
setzung der Maßnahmen abzustimmen. Die Ausgleichsmaßnahmen für die Zauneidechse sind zeit-
lich so umzusetzen, dass sie zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sind. 
 
Monitoring: Die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Zauneidechse sind durch ein 
entsprechendes Monitoring zu begleiten. 
 

6.4 Haus- und Feldsperling 
 

An der Fassade der zum Außenbereich hin orientierten Gebäude sollten zur Verbesserung der 
Nistmöglichkeiten für Sperlinge geeignete Niststeine eingebaut oder alternativ geeignete Nistkästen 
(Einflugloch 35 mm Ø) angebracht werden. 
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Verfahrensvermerke:  
 
Der Aufste llungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadtverordneten-

versammlung gefasst am 

 

22.01.2004 

Der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekannt-

gemacht am  

 

19.12.2008 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 

 

19.12.2008 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

bis einschließlich 

05.01.2009 

06.02.2009 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am  

 

07.10.2011 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

17.10.2011 

22.11.2011 

  

Der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB und § 81 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung am  

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten in der Hochheimer Zeitung.  

  

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Hochheim, den ___.___.______  

  

  

___________________  

Munck, Bürgermeisterin  

 
Rechtskraftvermerk:   

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Hochheim, den ___.___.______   

  

  

___________________  

Munck, Bürgermeisterin  

  

Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster:  

Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke innerhalb des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplanes mit dem Nachweis des Liegenschaftskatasters 

nach dem Stand vom  

übereinstimmen.  

 

 

___.___.______ 

  

Außenstelle Hofheim am Taunus, den ___.___.______   

  

  

______________________  

Amt für Bodenmanagement  

Limburg an der Lahn 
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